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1. Anlagen
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Vermögensnachweis zum 31. Dezember 2O22

DIFG e.V., lndustrieverband, 40233 Düsseldorf

Geschäftsjahr
EUR

Blatt 3

PASSIVA

Vorjahr
EUR

AKTIVA

A. Anlagevermögen

l. lmmaterielle Vermögens-
gegenstände

Konzessionen, gewerbliche
Schu2rechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten

ll. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

l. Vorräte

1. geleisteteAnzahlungen

ll. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. sonstigeVermögensgegenstände

lll. Flüssige Mittel

'1. Kassenbestand, Bundesbank- und
Postbankguthaben

2. Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

4,70
79.003.36

Geschäftsjahr
EUR

8.362,00

2,00

180,84

500,00

79.008,06

833.34

Vorjahr
EUR

12.442,00

0,00

0,00

4,70
50.956,91

833,34

A. Kapital

1. Gewinnvortrag
2. Gewinn

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. sonstige Verbindlichkeiten

EUR

58.992,10
27.003.42

2,00

85.995,52
50.233,25
8.758,85

904,40 1.329,51

1.986,32 3.917,34

88.886,24 64.238,95 BB.BB6,24 64.238,95



Anlagevermögen

I. lmmaterielle Vermögens-
gegenstände

Buchwert
01.01 .2022

EUR

1? 442 nO

12.442,00

2.00

2.00

12.444,00

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

DIFG e.V., lndustrieverband, 40233 Düsseldorf

Zugänge

EUR

t 712, tn

2.713,20 0,00

000 0.00

0,00 0,00

2.713,20 0,00

Abgänge Umbuchungen Abschreibungen Zuschreibungen

EUR EUR EUR EUR

onn nnn

Buchwert
31 12 2022

EUR

Blatt 4

8.362,00

?oo

2,00

8.364,00

Konzessionen, gewerbliche
Schulzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten

Summe immaterielle
Vermögensgegenstände

0,000,00

nnn

000

0,00

0,00

Q QcC nn

ll. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Summe Sachanlagen

Summe Anlagevermögen

000

0,00

0,00

6.793,20

nno

0.00

6.793,20



GEWINNERMITTLUNG vom 01 .01.2022 bis 31.12.2022

DIFG e.V., lndustrieverband, 40233 Düsseldorf
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1. Umsatzerlöse

2. Gesamtleistung

3. sonstige betriebliche Erträge

4 . Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und Unterstützung

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

9. Gewinn

Geschäftsjahr
EUR

204.900,00

204.900,00

180,84

88.612,50

14.976.88
103.589,38

6.793,20

67.630,06

64.78

27.003,42

27.003,42

Vorjahr
EUR

205.174,90

205.174,90

0,00

88.950,00

14.413,54
103.363,s4

4.863,65

88.188,86

0,00

8.758,85

8.758,85
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DIFG e.V., lndustrieverband, 40233 Düsseldorf

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Vermögensnachweis und Gewinnermitflung des DIFG e.V. für
das Geschäftsjahrvom 1. Januar 2022bis 31. Dezember2}22erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Be-
lege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des lnventars und des Vermögensnachweises liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den

Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bi-

lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des lnventars sowie der Vor-
gaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Es gelten zur Auftragsdurchführung die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater
vom 1. September 2019.

Düsseldorf, 24. Januar 2023

Berk und Partner.

Steuerberater
Partnerschaft mbB
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2. Weitere Anlagen
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KONTENNACHWEIS zum Vermögensnachweis zum 31 . Dezember 2022

DIFG e.V., lndustrieverband, 40233 Düsseldorf
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AKTIVA

Konto Bezeichnung

Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
Gew. Schutzrechte, entgeltl. enrvorben
Ahnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben
EDV-Software, entgeltl. eruyorben

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Geschäftsausstattung

1520
geleistete Anzahlungen
Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG

0020
0025
0027

0410

1 500

1 000

1200

0980

EUR

890,00
7.471,00

1.00

Geschäftsjahr
EUR

8.362,00

2,00

180,84

500,00

4,70

79.003,36

833,34

88.886,24

Vorjahr
EUR

L010,00
11.431,00

1.00
12.442,00

2,00

0,00

0,00

4,70

50.956,91

833,34

64.238,95

sonsti ge Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Bundesbank- und
Postbankguthaben
Kasse

Guthaben bei Kreditinstituten
Commerzbank 1099100 00

Rech n u ngsabgrenzun gsposten
Aktive Rechnungsabgrenzung

Summe Aktiva

Berk und Partner
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KONTENNACHWEIS zum Vermögensnachweis zum 31. Dezember 2022

DIFG e.V., lndustrieverband, 40233 Düsseldorf
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PASSIVA

Konto Bezeichnung

Gewinnvortrag
Ergebnisvortrag

Gewinn
Gewinn

sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen

sonstige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

0860

0970

EUR

0,00
1.986.32

Geschäftsjahr
EUR

58.992,10

27.003,42

904,40

1.986,32

88.886,24

Vorjahr
EUR

50.233,25

8.758,85

1.329,51

14,19
3.903,'15
3.917,34

64.238,95

1700
1741

Summe Passiva

Berk und Partner
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KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung vom 01 .01.2022 bis 31.12.2022

DIFG e.V., lndustrieverband, 40233 Düsseldorf
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8200
8201

2749

4120

Konto Bezeichnung

Umsatzerlöse
Beiträge
Sonstige Erträge

sonstige betriebliche
Erträge
Erstattungen AufiruendungsausgleichsG

Löhne und Gehälter
Gehälter

soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
Unterstützung
Gesetzliche Sozialaufwendungen
Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen
Abschreibung immaterielle VermG

sonstige betriebliche
Aufwendungen
Versicherungen
Beiträge
Sonstige Abgaben
Werbekosten
Geschenke n. abzugsfähig mit g 37b EStG
Bewirtungskosten
Aufmerksamkeiten
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten
Reisekosten Fahrtkosten
Reisekosten Ü bernachtungsaufwand
Fremda rbeiten Venvaltu ngstätig keiten
Fremdarbeiten Sonstige
Sonstige betriebliche Aufiruendungen
Telefon
Telefax und lnternetkosten
Bürobedarf
Fortbildungskosten
Rechts- und Beratungskosten
Buchführungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten
Nebenkosten des Geldverkehrs

EUR

187.000,00
17.900,00

14.716,27
260.61

Geschäftsjahr
EUR

204.900,00

180,84

88.612,50

14.976,88

6.793,20

67.630,06

Vorjahr
EUR

200.674,90
4.500,00

205.174,90

0,00

88.950,00

14.311,21
102.33

14.413,54

4.863,65

4130
4138

4822

4360
4380
4390
4600
4636
4650
4653
4654
4663
4666
4780
4782
4900
4920
4925
4930
4945
4950
4955
4957
4970

1.210,28
2.000,00

73,44
115,43

0,00
0,00

91,28
0,00

1.330,77
278,44

4.998,00
39.125,56

2.069,55
1.728,70

561,72
63s,45
887,60

9.496,30
2.031,33

737,80
258,41

623,1 9
3.067,27

71 ,41
18,56
63,05
65,38

795,02
28,02

415,06
73,44

6.913,90
44.406,64

275,36
1.400,48

57,90
0,00

88,00
26.604,81

1.826,28
1 .1 84,0s

211,04
88.188,86

Ubertrag 27.068,20 8.758,85

Berk und Partner
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KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung vom 01 .01.2022 bis 31.'1 2.2022

DIFG e.V., lndustrieverband, 40233 Düsseldorf

Blatt '1'1

Konto

Übertrag

2100

Bezeichnung

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufiruendungen

Gewinn
Gewinn

EUR
Geschäftsjahr

EUR

27.068,20

64,78

27.003,42

Vorjahr
EUR

8.758,85

0,00

8.758,85

Berk und Partner.
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3. Auftrag

Der Vorstand des

DIFG e.V.,

Düsseldorf

beauftragte uns, den Vermögensnachweis zum 31. Dezember 2022 sowie die Gewinnermittlung für die Zeit

vom 1. Januar 2022bis 31. Dezember2022 aus den von uns geführten Büchern und den uns darüber hinaus

vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksich-

tigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegen-

den Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag

zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir am 24. Januar 2023 in unseren Kanzleiräumen durchgeführt.

Es gelten zur Auftragsdurchführung die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater

vom 1. September 2019.

Berk und Partner
Steue rbe rate r
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: 1. September 2019

Die folgenden ,,Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerbe-
ratungsgesellschaften (im folgenden ,,Steuerberater" genannt) und ihren Auftragebern soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schrift-
lich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend.
(2) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.
(3) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richiig zugrunde legen.

Soweit er Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
(4) Dem Steuerberater sind die benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig zu geben. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollstän-

digkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur
zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart wurde.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu er-
teilen. lst wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder
Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu Fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Weiterga be ei ner beruflichen Äußerung desSfeuerberaters

(1) Die Weitergabe beruflicher Außerungen des Steuerberaters (Berichte, Gutachten, Jahresabschlüsse und dgl.) an einen Dritten
bedarf der schriftlichen Zustimmung des Steuerberaters, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur
Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
Gegenüber einem Dritten haftet der Steuerberater (im Rahmen von Nr. 6) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gege-
ben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Außerungen des Steuerberaters zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Steu-
erberater zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

3. Ve rsc hw i eg e n h ei ts pfl i c ht

(1) Dar Steuerberater ist nach Maßgabe des Gesetzes verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Aus-
führung des Auftrages zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich
von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter lnteressen des Steuerberaters er-

forderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungs-
bedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur lnformation und Mitwirkung verpflichtet ist.

(4) Gese2liche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach S 1 02 AO, S 53 SIPO, S 383 ZPO bleiben unberührt.
(5) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Außerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten

nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

4. Mitwirkung Dritter

(1 ) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie Daten verarbeitende Unter-
nehmen heranzuziehen.

(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und Daten verarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen,
dass diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten.

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern ($ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (g 71 StBerG) im falle ihrer Be-
stellung Einsichtnahme in die Handakten i.S.d. S 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

5. Mängelbeseitigung

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu ge-
ben,

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängel-
beseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseiti-
gen lassen, bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (2.8. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jedezeit auch Dritten gegenüber be-
richtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die
Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte lnteressen des Steuerberaters den lnteressen des Auftraggebers vorgehen.

Berk und Partner
Ste ue rbe rate r
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6. Haftung

(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.
(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersa2 eines nach Abs. 1 nicht grob fahrlässig verursachten

Schadenswirdauf 1. Mio € begrenzt (in Worten: eine Millionen €).
(3) Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannien Betrag be-

grenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen
mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.

(4) Soweit ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrisi unterliegt, verjährt
er a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, und der Auftraggeber von den Anspruöh begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, b) ohne
Rücksichi auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an und c) ohne Rücksicht auf
seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der
Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit
ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche oder außervertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen
Personen begründet worden sind.

7. Pflichten des Auftraggebers

(1 ) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrages erforderlich ist. lns-
besondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen vollständig
und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entspre-
chendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein
können. Der Mandant ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen
und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beein-
trächtigen könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben,
soweit sich nicht bereiis aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftrageber ver-
pflichtet, den Hinweis des Steuerberaters zur lnstallation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der
Auftraggeber verpflichtet und berechtigt die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfälti-
gen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt lnhaber der Nutzungsrechte. Der Auftrag-
geber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegen-
steht,

8. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom
Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung
zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der
Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen (vgl. Nr. 10 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuernberaters auf Ersatz
der ihm durch den Vezug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des
verursachten Schadens, und war auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

9. Bemessung der Verg ütung

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach g 33 StBerG bemisst sich
nach der Gebührenordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften.

(2) Für Tätigkeiten, die in der Gebührenordnung keine Regelung erfahren (2.8. g 57 Abs. 3Nr. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte
Vergütung, anderenfalls die übliche Vergütung (g 6 Abs. 2 und g 632 Abs. 2 BGB).

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass eine höhere oder niedrigere Vergütung in Textform vereinbart werden kann ($ 4
Abs.4 SIBW).

(4) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderungen zulässig.

10. Vorschuss

( 1 ) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss
fordern.

(2) Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für
den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, de Tätigkeit einzustellen,
dem Mandanten rechtzeitig bekannt zu geben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen
können
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11. Beendigung des Vertrages

(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung.
Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesell-
schaft durch deren Auflösung.

(2) EinaufunbestimmteZeitgeschlossenerVertragkann-wennundsoweitereinenDienstvertragimSinneder$$611,6758G8
darstellt - von jedem Vertragspartner nach Maßgabe der $$ 626 ff. BGB gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich zu er-
folgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu ersiel-
len ist und dem Auftragsgeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt
werden soll.

(3) Bei Kündigung des Vertrages durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftragsgebers in jedem
Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (2.8. Fristverlängerungsantrag
bei drohendem Fristablauf). Auch für diese Handlungen haftet der Steuerberater nach Nr. 5.

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrages erhält oder erhalten hat und
was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die
erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und ReChenschaft
abzulegen.

(5) Bei Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei lhm zu Ausführung des Auftrages eingesetzten
Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszu-
geben bzw. von der Festplatte zu löschen. Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater kann der Mandant jedoch die
Programme für einen noch zu vereinbarenden Zeitpunkt zurückbehalten, soweit dies zur Vermeidung von Rechtsnachteilen un-
bedingt erforderlich ist.

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen,

12. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages

Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch an den Steuerberater nach dem
Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu er-
stellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt
werden soll.

13. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrechtvon Arbeitsergebnissen und IJnterlagen

(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von sieben Jahren nach Beendigung des Auftrages aufzubewahren. Diese
Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich auf-
gefordert hat, die Handakten in empfang zu nehmen und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nach-
dem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen
Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für lhn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerbera-
ter und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift erhalten hat, sowie für die zu internen
Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die
Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftrag-
geber zurückgibt, Abschriften oder Kopien anzufertigen und zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren
und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnis-
mäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom Auf-
traggeber rechLeitig geltend gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergü-
tung berechtigt.

14. Anzuwendendes Recht und ErfüllungsorT

(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und dies sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Steuerberaters, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird

1 5. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung isi durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel
möglichst nahekommt.

16. Änderungen und Ergänzungen
Anderungen und Ergänzungen dieserAuftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.
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